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Erlass(e) dieser Veröffentlichung: 

Neu: – 
Geändert: 437.11 | 732.11 

Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

 Strassengesetz (SG)         

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 732.11 Strassengesetz vom 
04.06.2008 (SG) (Stand 01.08.2020) wird 
wie folgt geändert: 

   

Strassengesetz     

(SG)     

vom 04.06.2008     

Der Grosse Rat des Kantons Bern,               

https://www.belex.sites.be.ch/data/732.11/de
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

in Ausführung von Artikel 34 der Kan-
tonsverfassung1), gestützt auf Artikel 7 
Absatz 3 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wander-
wege (FWG)2), Artikel 61 Absätze 1 
und 2 des Bundesgesetzes vom 8. 
März 1960 über die Nationalstrassen 
(NSG)3) sowie Artikel 106 Absätze 2 
und 3 des eidgenössischen Strassen-
verkehrsgesetzes vom 19. Dezember 
1958 (SVG)4), 
auf Antrag des Regierungsrates, 

in Ausführung von Artikel 34 der Kantons-
verfassung5), gestützt auf Artikel 7 Absatz 
3 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 
1985 über Fuss- und Wanderwege 
(FWG)6), Artikel 9 Absätze 3 und 4 des 
Bundesgesetzes vom 18. März 2022 über 
Velowege (Veloweggesetz)7), Artikel 61 
Absätze 1 und 2 des Bundesgesetzes 
vom 8. März 1960 über die Nationalstras-
sen (NSG)8) sowie Artikel 106 Absätze 2 
und 3 des eidgenössischen Strassenver-
kehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 
(SVG)9), 
auf Antrag des Regierungsrates, 

        

beschliesst:               

Art.  1 
Gegenstand 

    

1 Dieses Gesetz regelt     

a die Planung, den Bau, den Unterhalt, 
den Betrieb und die Benutzung der 
öffentlichen Strassen, 

    

                                                   
1) BSG 101.1 
2) SR 704 
3) SR 725.11 
4) SR 741.01 
5) BSG 101.1 
6) SR 704 
7) SR 705 
8) SR 725.11 
9) SR 741.01 

https://www.belex.sites.be.ch/data/101.1/de
http://db.clex.ch/link/Bund/704/de
https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/790
http://db.clex.ch/link/Bund/725.11/de
http://db.clex.ch/link/Bund/741.01/de
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

b die Finanzierung der öffentlichen 
Strassen, 

    

c den Vollzug des eidgenössischen 
Strassenverkehrsrechts im Bereich 
Signalisation und Markierung, 

    

d den Vollzug des Bundesgesetzes 
über Fuss- und Wanderwege, 

    

e den Vollzug des Bundesgesetzes 
über die Nationalstrassen. 

e den Vollzug des Bundesgesetzes über 
die Nationalstrassen., 

   

 f den Vollzug des Bundesgesetzes über 
Velowege. 

   

Art.  11 
Hoheit und Eigentum 

    

1 Die Strassenhoheit steht dem Kanton 
und im Rahmen dieses Gesetzes den 
Gemeinden zu. Sie erstreckt sich auf 
Privatstrassen, die dem Verkehr tat-
sächlich offen stehen, soweit es das 
Gesetz bestimmt. 

    

2 Kantonsstrassen stehen im Eigentum 
des Kantons, Gemeindestrassen im Ei-
gentum der Gemeinden. 

2 Kantonsstrassen und Nebenanlagen zu 
Nationalstrassen stehen im Eigentum des 
Kantons, Gemeindestrassen im Eigentum 
der Gemeinden. 

   

3 Das Eigentum an einer Strasse er-
streckt sich in der Regel auf alle Be-
standteile. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

Art.  12 
Änderung von Hoheit und Eigentum 

    

1 Soll die Einreihung einer Strasse mit 
dem Beschluss zum Strassennetzplan 
geändert werden, so werden die 
Standortgemeinden vorgängig ange-
hört. 

1 Soll die Einreihung einer Strasse mit 
dem Beschluss zum Strassennetzplan ge-
ändert Ändern sich Funktion und Ver-
kehrsbedeutung, können Gemeindestras-
sen neu in Hoheit und Eigentum des Kan-
tons, Kantonsstrassen neu in Hoheit und 
Eigentum der Gemeinden eingereiht wer-
den, so werden die Standortgemeinden 
vorgängig angehört. 

   

2 Wird die Einreihung einer Strasse mit 
dem Beschluss zum Strassennetzplan 
geändert, so gehen Eigentum und Ho-
heit daran von Gesetzes wegen auf die 
neue Trägerschaft über. Die Änderung 
des Eigentums ist im Grundbuch ein-
zutragen. 

2 WirdÜber die Einreihung einer Strasse 
mit dem Beschluss zum Strassennetzplan 
geändert, so gehen Eigentum und Hoheit 
daran von Gesetzes wegen auf die neue 
Trägerschaft über. Die Änderung des Ei-
gentums ist im Grundbuch einzutragender 
Einreihung entscheidet der Regierungsrat 
nach Anhörung der Standortgemeinden. 

   

3 Die bisherige Trägerschaft übergibt 
die Strasse in werkmängelfreiem Zu-
stand und entschädigungslos. 

3 Die bisherige Trägerschaft übergibt Mit 
dem Beschluss des Regierungsrates über 
die Strasse in werkmängelfreiem Zustand 
und entschädigungslos.neue Einreihung 

   

 a gehen Hoheit und Eigentum an der 
Strasse von Gesetzes wegen auf die 
neue Trägerschaft über, 

   

 b ist die Änderung des Eigentums im 
Grundbuch einzutragen. 

   

 4 Die bisherige Trägerschaft      
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

 a übergibt die Strasse in werkmängel-
freiem Zustand und entschädigungslos 
oder 

   

 b ersetzt der neuen Trägerschaft die Kos-
ten für die Herstellung der Werkmängel-
freiheit. 

   

Art.  13 
Widmung 

Rückweisung an die Kommission 
Rothenbühler (Die Mitte) 
 
Rückweisung an die Kommission zur Prü-
fung einer Ergänzung von Art. 13 SG mit 
einer Regelung, wonach bei Eintrag eines 
Privatwegs in zu bezeichnenden Richt-, 
Sach- oder Nutzungsplänen dem Grund-
eigentümer die Möglichkeit eröffnet wird, 
von der öffentlichen Hand eine Verfügung 
zur Widmung zu verlangen, wobei der 
Grundeigentümer für den teilweisen Ver-
lust seiner Eigentumsrechte sowie für 
Nutzungsauflagen/Bewirtschaftungsbe-
schränkungen/Mehraufwand entschädigt 
wird. 

Geltendes Recht  Antrag Kommissions-
mehrheit 

1 Strassen, die der Kanton oder die 
Gemeinde zur allgemeinen Benützung 
erstellen, gelten mit der Übergabe an 
den Verkehr als dem Gemeingebrauch 
gewidmet. 

 Geltendes Recht  Antrag Kommissions-
mehrheit 



- 6 -  
 
 

1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

2 Strassen, die interessierte Grundei-
gentümerinnen und Grundeigentümer 
gestützt auf Artikel 109 des Baugeset-
zes vom 9. Juni 1985 (BauG)1) zur all-
gemeinen Benützung erstellen, gelten 
mit ihrer ordnungsgemässen Erstel-
lung als dem Gemeingebrauch gewid-
met. 

 Geltendes Recht  Antrag Kommissions-
mehrheit 

3 Privatstrassen werden dem Gemein-
gebrauch gewidmet 

 Geltendes Recht  Antrag Kommissions-
mehrheit 

a durch Verfügung der Gemeinde, 
wenn die Grundeigentümerin oder 
der Grundeigentümer zugestimmt 
hat, 

    

b durch Errichtung einer Wegdienstbar-
keit zugunsten der Öffentlichkeit oder 

    

c durch Übertragung der Unterhalts-
pflicht an einer dem allgemeinen Ver-
kehr offenen Strasse an die Ge-
meinde. 

    

                                                   
1) BSG 721.0 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

 Rückweisung an die Kommission 
SVP (Freudiger) 
 
Rückweisung an Kommission um zu prü-
fen, ob auch bei der Widmung gemäss 
Art. 13 Abs. 3 Bst. c SG (Widmung zu-
folge Übernahme der Unterhaltspflicht 
durch die Gemeinde) eine Anmerkung im 
Grundbuch vorzusehen ist, welche nach 
Klärung der Rechtslage zugleich klarstellt, 
dass ein widmungsrelevanter Unterhalt 
durch die Gemeinde vorliegt. 
 
4  Die Gemeinde lässt die Widmung zum 
Gemeingebrauch nach Absatz 3 Buch-
stabe a nach Rechtskraft der Verfügung 
im Grundbuch anmerken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis der ersten Le-
sung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag Kommissions-
mehrheit 

Art.  14 
Partnerschaftliche Zusammenarbeit 

    

1 Der Kanton arbeitet bei der Planung, 
der Projektierung, dem Bau und dem 
Betrieb der Kantonsstrassen mit den 
betroffenen Gemeinden partnerschaft-
lich zusammen. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

2 Der Kanton arbeitet mit den betroffe-
nen Regionalkonferenzen zusammen, 
wenn die Planung des Neubaus oder 
der Änderung einer Kantonsstrasse re-
gionale Interessen betrifft. Die Regio-
nalkonferenzen bestimmen, zu wel-
chen Themen sie selbst und zu wel-
chen Themen die betroffenen Gemein-
den Stellung nehmen. 

2 Der Kanton Er arbeitet mit den betroffe-
nen Planungsregionen bzw. Regionalkon-
ferenzen zusammen, wenn die Planung 
des Neubaus oder der Änderung einer 
Kantonsstrasse regionale Interessen be-
trifft. Die Planungsregionen bzw. Regio-
nalkonferenzen bestimmen, zu welchen 
Themen sie selbst und zu welchen The-
men die betroffenen Gemeinden Stellung 
nehmen. 

   

3 Wird eine Kantonsstrasse im Sied-
lungsgebiet mit einem Strassenplan 
projektiert, so arbeitet der Kanton mit 
den Standortgemeinden zusammen. 

    

4 Bei der Zusammenarbeit werden ins-
besondere das Ziel des Vorhabens, 
der Projektablauf und die Projektorga-
nisation gemeinsam bestimmt. 

    

Art.  25 
Inhalt 

    

1 Der Strassennetzplan zeigt die Natio-
nalstrassen (Grundnetz) und legt die 
Kantonsstrassen fest. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

2 Er teilt die Kantonsstrassen in die fol-
genden Kategorien ein: 
a Kantonsstrassen der Kategorie A 

umfassen die Hauptstrassen im 
Sinne von Artikel 12 ff. des Bundes-
gesetzes vom 22. März 1985 über 
die Verwendung der zweckgebunde-
nen Mineralölsteuer (MinVG)[9] (Er-
gänzungsnetz). 

b Kantonsstrassen der Kategorie B 
schliessen Städte und Ortschaften 
an das übergeordnete Netz (Grund-
netz und Ergänzungsnetz) an, ver-
binden diese Orte und die Regionen 
miteinander, stellen die Verbindung 
zu den Regionen benachbarter Kan-
tone her oder erschliessen den Flug-
hafen Bern-Belp. 

c Kantonsstrassen der Kategorie C 
verbinden Gemeinden mit den Kan-
tonsstrassen der Kategorien A und 
B. 

    

3 Er beziffert den ungefähren Finanz-
bedarf für den baulichen Unterhalt. 

    

4 Er legt weiter fest 
a die Kantonsstrassen, die an eine Ge-

meinde abgetreten werden sollen, 
b die Gemeindestrassen, die an den 

Kanton abgetreten werden sollen, 
c die Park-and-ride- und die Bike-and-

ride-Anlagen von regionaler Bedeu-
tung. 

Rückweisung an die Kommission 
Flück (FDP) 
 
Rückweisung an Kommission, um Strei-
chung von Art. 25, Abs. 4 Bst. c zu prüfen. 

 
 
 
 
 
c Aufgehoben. 

  
 
 
 
 
Antrag Kommissions-
mehrheit 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

Art.  28 
 

    

1 Neubau und Änderung einer Strasse 
werden mit einem Strassenplan bewil-
ligt. 

    

2 Das Instandhalten, das Instandstellen 
und die Erneuerung einer Strasse so-
wie bewegliche Elemente im Zusam-
menhang mit befristeten Verkehrsver-
suchen bedürfen keiner Bewilligung. 

    

 3  Der Regierungsrat bestimmt die bewilli-
gungsfreien Vorhaben. 

   

4.3 Velorouten 4.3 VeloroutenVelowege         

Art.  45 
Kantonaler Sachplan Veloverkehr 

Art.  45 
Kantonaler Sachplan VeloverkehrVelowegnetz 

   

1 Der Regierungsrat erlässt den kanto-
nalen Sachplan Veloverkehr. 

1 Der Regierungsrat erlässt den kantona-
len Sachplan Veloverkehr Velowegnetz. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

2 Mit dem kantonalen Sachplan Velo-
verkehr werden die Velorouten mit 
kantonaler Netzfunktion für den Velo-
alltags- und für den Velofreizeitverkehr 
festgelegt. Es sind dies 

Rückweisung an die Kommission 
Vanoni (Grüne), Müller (SP), Buri (GLP), 
Wenger (SVP) 
 
Rückweisung an die Kommission, mit der 
Auflage, den Einbezug der regionalen Ve-
lonetzplanungen in die kantonale Sach-
planung in Kenntnis und im Lichte der 
Kommissionsanträge zu Art. 45 und 
Art. 59 neu zu beurteilen und zu beraten. 
 
2 Mit dem kantonalen Sachplan Velover-
kehr  Velowegnetz werden die Velorouten
Velowege mit kantonaler Netzfunktion für 
den Veloalltags- und für den Velofreizeit-
verkehr festgelegt. Es sind dies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis der ersten Le-
sung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag Kommissions-
mehrheit 

a kantonale Velorouten auf und entlang 
von Kantonsstrassen und von Natio-
nalstrassen dritter Klasse, 

a kantonale VeloroutenVelowege auf und 
entlang von Kantonsstrassen und von 
Nationalstrassen dritter Klasse, 

   

b Velorouten mit kantonalen Radwegen 
abseits von Kantonsstrassen, 

b Velorouten mit kantonalen Radwegen
kantonale Radwege abseits von Kan-
tonsstrassen, 

   

c wichtige Velorouten auf Gemeinde- 
und Privatstrassen. 

c wichtige VeloroutenVelowege auf Ge-
meinde- und Privatstrassen., 

   

 d wichtige Mountainbike-Routen.    

 3  Der Sachplan Velowegnetz legt die Ve-
lowege mit dem höchsten, mit einem 
grossen und mit einem mittleren Potenzial 
für den Veloalltagsverkehr fest. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

  4  Die Aufnahme eines 
kommunalen Velowegs in 
den Sachplan Velowegnetz 
setzt entweder eine Grund-
lage in einer kommunalen 
oder regionalen Planung 
voraus oder bedarf der Zu-
stimmung aller betroffenen 
Gemeinden. 
 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

Art.  46 
Kantonale Velorouten 

Art.  46 
Kantonale VeloroutenVelowege 

   

1 Der Kanton baut, betreibt und unter-
hält die für die Velorouten nach Artikel 
45 Absatz 2 Buchstaben a und b nöti-
gen Wegabschnitte. 

1 Der Kanton baut, betreibt und unterhält 
die für die Velorouten Velowege nach Arti-
kel 45 Absatz 2 Buchstaben a und b nöti-
gen Wegabschnitte. 

   

2 Für das Bewilligungsverfahren gelten 
die Bestimmungen über die Bewilli-
gung von Kantonsstrassen. 

    

Art.  47 
Kommunale Velorouten 

Art.  47 
Kommunale VeloroutenVelowege 

   

1 Die Gemeinden planen, bauen und 
unterhalten die kommunalen Velorou-
ten. 

1 Die Gemeinden planen, bauen und un-
terhalten die kommunalen Velorouten. 

   

 a Velowege nach Artikel 45 Absatz 2 
Buchstabe c, 

   

 b Mountainbike-Routen nach Artikel 45 
Absatz 2 Buchstabe d, 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

 c die übrigen kommunalen Velowege.    

Art.  48 
Signalisation 

    

1 Der Kanton signalisiert alle Velorou-
ten nach Artikel 45 Absatz 2. 

1 Der Kanton signalisiert alle Velorouten
Velowege nach Artikel 45 Absatz 2. 

   

 Art.  48a 
Ersatz 

   

 1  Müssen die in den Plänen festgehalte-
nen Velowege oder Teile davon aufgeho-
ben werden, so trägt in der Regel die Ver-
ursacherin oder der Verursacher die Kos-
ten.   

   

  4.4 Koordination der 
Wanderweg- und der 
Mountainbike-Routen-
Planung 

  

  Art. 48b  Antrag Kommissions-
mehrheit 

  1  Die Planung der Wander-
wege und der Mountain-
bike-Routen ist aufeinander 
abzustimmen. 

  

  2  Es wird eine gemein-
same Nutzung der Wege 
(Koexistenz) angestrebt. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

 Art.  49a 
Kostenverteilung bei Strassenkreuzungen 
1. Grundsätze 

   

 1 Die Kosten für den Bau neuer Kreuzun-
gen gehen zulasten der neu hinzukom-
menden Strasse. 

   

 2 An die Kosten der Änderung bestehen-
der Kreuzungen hat jedes Gemeinwesen 
nach Massgabe seiner Interessen beizu-
tragen. 

   

 3 Die Kosten für den Unterhalt und den 
Betrieb von Kreuzungen werden wie folgt 
verteilt: 

   

 a Bei höhengleichen Kreuzungen trägt je-
des Gemeinwesen die Kosten für die Er-
füllung seiner Aufgaben; 

   

 b bei Überführungen und Unterführungen    

 1. geht der Unterhalt des Kreuzungsbau-
werks zulasten der höher eingereihten 
Strasse, 

   

 2. gehen der Unterhalt und der Betrieb der 
übrigen Teile der Kreuzung zulasten der 
Strasse, deren Bestandteile sie sind. 

   

 Art.  49b 
2. Vereinbarung 

   

 1 Die Beteiligten können die Kosten durch 
Vereinbarung anders verteilen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

 Art.  49c 
3. Vorgehen bei streitiger Kostenverteilung 

   

 1 Ist die Kostenverteilung streitig, so er-
lässt die zuständige Stelle der BVD eine 
Verfügung. 

   

Art.  52 
Investitionen 
1. Rahmenkredit und Objektkredite 

    

1 Investitionen werden mit einem Rah-
menkredit oder mit einem Objektkredit 
bewilligt. 

    

2 Als Investitionen gelten neue Ausga-
ben für die Kantonsstrassen und für 
die kantonalen Radwege nach Artikel 
45 Absatz 2 Buchstaben a und b sowie 
die für diese Vorhaben nötigen Projek-
tierungskosten. 

2 Als Investitionen gelten neue Ausgaben 
für die Kantonsstrassen und für die kanto-
nalen RadwegeVelowege nach Artikel 45 
Absatz 2 Buchstaben a und b sowie die 
für diese Vorhaben nötigen Projektie-
rungskosten. 

   

3 Der Grosse Rat beschliesst, gestützt 
auf den Strassennetzplan, in der Regel 
alle vier Jahre einen Rahmenkredit. 
Das Finanzreferendum gegen den 
Rahmenkredit ist ausgeschlossen. 

    

4 Der Rahmenkredit weist auch auf die 
für diese Zeitspanne geplanten Objekt-
kredite hin. 

    

Art.  56 
Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt 
1. Zuständigkeit und Inhalt 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

1 Der Regierungsrat bewilligt die Aus-
gaben für den baulichen Unterhalt der 
Kantonsstrassen und der kantonalen 
Radwege nach Artikel 45 Absatz 2 
Buchstaben a und b abschliessend mit 
einem Rahmenkredit. 

1 Der Regierungsrat bewilligt die Ausga-
ben für den baulichen Unterhalt der Kan-
tonsstrassen und der kantonalen Rad-
wegeVelowege nach Artikel 45 Absatz 2 
Buchstaben a und b abschliessend mit ei-
nem Rahmenkredit. 

   

2 Zum baulichen Unterhalt zählen Aus-
gaben für Reparaturen, Instandset-
zung und auch die vollständige Wie-
derherstellung ganzer Teile einer 
Strasse wie Brücken, Fahrbahndecken 
und Leiteinrichtungen. 

    

Art.  59 
Beiträge an Velorouten auf Gemeinde- und Privatstras-
sen 

Art.  59 
Beiträge an Velorouten auf Gemeinde- und Privatstrassen
Velowege 

   

1 Der Kanton leistet Beiträge an Inves-
titionen in wichtige Velorouten auf Ge-
meinde- und Privatstrassen nach Arti-
kel 45 Absatz 2 Buchstabe c. 

1 Der Kanton leistet Beiträge an Investitio-
nen in wichtige Velorouten auf Gemeinde- 
und Privatstrassen nach Artikel 45 Absatz 
2 Buchstabe c. 

   

 a Velowege nach Artikel 45 Absatz 2 
Buchstabe c, 

   

 b Mountainbike-Routen nach Artikel 45 
Absatz 2 Buchstabe d. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

2 Der Beitrag beträgt 40 Prozent der 
Kosten. 

Rückweisung an die Kommission 
BaK 
 
Art. 59 Abs. 2 ist mit folgender Auflage an 
den Regierungsrat zurückzuweisen: Der 
Antrag zu Art. 59 Abs. 2 ist gestützt auf 
die vorzunehmenden Abklärungen der 
Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) hin-
sichtlich seiner finanziellen Auswirkungen 
im Hinblick auf die 2. Lesung in der Bau-, 
Energie-, Verkehrs- und Raumplanungs-
kommission (BaK) zu überprüfen. 
 
2 Der Beitrag beträgt 40 Prozent Die Höhe 
der Beitragssätze des Kantons an die 
Kosten. für Investitionen ins Velowegnetz 
nach Artikel 45 Absatz 3 betragen 

Geltendes Recht  Antrag Kommissions-
mehrheit 

 a bei Vorrangrouten auf Gemeinde- und 
Privatstrassen 100 Prozent, 

   

 b bei Hauptverbindungen auf Gemeinde- 
und Privatstrassen 80 Prozent, 

   

 c auf dem Basisnetz auf Gemeinde- und 
Privatstrassen 60 Prozent, 

   

 d auf dem Netz des Velofreizeitverkehrs 
40 Prozent. 

   

 Art.  60a 
Beiträge an die Instandsetzung oder Wiederherstellung von 
Velo- und Wanderwegen 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

 1 Der Kanton kann einen Beitrag an die In-
standsetzung oder Wiederherstellung von 
Velowegen nach Artikel 59 und von Wan-
derwegen nach Artikel 60 leisten, wenn 

   

 a ein Wegabschnitt durch Elementarereig-
nisse erheblich beschädigt oder zerstört 
worden ist oder 

   

 b ein besonders aufwendiger Wegab-
schnitt wie eine Brücke saniert werden 
muss. 

   

 2 Der Beitrag beträgt höchstens 40 Pro-
zent der Kosten. 

   

 Rückweisung an die Kommission 
Vanoni (Grüne), Bichsel (SVP), Müller 
(SP), Buri (GLP), Wenger (SVP) 
 
Rückweisung an die Kommission, mit der 
Auflage den neuen Art. 60b betreffend die 
Vermeidung mehrfacher Staatsbeiträge in 
Kenntnis und im Lichte der möglicher-
weise neuen Beitragssätze für Velorouten 
auf Gemeinde- und Privatstrassen nach 
Art. 59 nochmals zu beurteilen und zu be-
raten. 
 
Art.  60b 
Vermeidung mehrfacher Staatsbeiträge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltendes Recht 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis der ersten 
Lesung 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

 1  Ausgenommen von den Beiträgen nach 
den Artikeln 59 bis 60a sind Vorhaben, 
die Beiträge gestützt auf Artikel 62 oder 
nach dem Gesetz vom 6. Juni 1982 über 
See- und Flussufer (See- und Flussufer-
gesetz, SFG)1) erhalten. 

   

Art.  61 
Beiträge an Park-and-ride-Anlagen 

    

1 Der Kanton leistet Beiträge an Inves-
titionen in Park-and-ride- und in Bike-
and-ride-Anlagen. Die Anlage muss 
Gegenstand des Strassennetzplans 
sein. 

Rückweisung an die Kommission 
Flück (FDP) 
 
Rückweisung an Kommission, um fol-
gende Ergänzung und Streichung von 
Art. 61, Abs. 1 zu prüfen: 
Der Kanton leistet Beiträge an Investitio-
nen in wichtige Park-and-ride- und in 
Bike-and-ride-Anlagen. Die Anlage muss 
Gegenstand des Strassennetzplans sein. 

1 Der Kanton leistet Bei-
träge an Investitionen in 
wichtige Park-and-ride- und 
in Bike-and-ride-Anlagen. 
Die Anlage muss Gegen-
stand des Strassennetz-
plans sein. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

2 Der Beitrag beträgt 40 Prozent der 
Kosten. 

    

3 Handelt es sich um eine Anlage ei-
nes vom Bund mitfinanzierten Agglo-
merationsprogramms, gilt Artikel 62 
Absatz 2. 

    

Art.  62 
Beiträge an Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen 

    

                                                   
1) BSG 704.1 

https://www.belex.sites.be.ch/data/704.1/de
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

1 Der Kanton leistet Beiträge an Ver-
kehrsinfrastrukturen in Städten und 
Agglomerationen, für die der Bund Bei-
träge ausrichtet. 

    

2 Die Beiträge betragen höchstens 50 
Prozent der vom Bund nicht gedeckten 
anrechenbaren Kosten. 

 2 Die Beiträge betragen 
höchstens 50 Prozent der 
vom Bund nicht gedeckten 
anrechenbaren Kosten. 
Vorbehalten bleibt Absatz 
3. 

Geltendes Recht Antrag Kommissions-
minderheit 

  3  Bei Velowegen mit dem 
höchsten oder mit einem 
grossen Velopotenzial be-
trägt der Beitrag 50 Pro-
zent der vom Bund nicht 
gedeckten anrechenbaren 
Kosten. 

Geltendes Recht Antrag Kommissions-
minderheit 

Art.  64 
Beiträge an Regionalkonferenzen 

Art.  64 
Beiträge an Planungsregionen bzw. Regionalkonferenzen 

   

1 Der Kanton kann den Regionalkonfe-
renzen für die im Rahmen der regiona-
len Gesamtverkehrs- und Siedlungs-
konzepte erarbeitete regionale Stras-
senplanung Beiträge ausrichten. 

1 Der Kanton kann den Planungsregionen 
bzw. Regionalkonferenzen für Beiträge an 
die im Rahmen der regionalen Gesamt-
verkehrs- und Siedlungskonzepte erarbei-
tete regionale Strassenplanung Beiträge 
ausrichten. 

   

 2  Der Beitrag beträgt höchstens 75 Pro-
zent der Kosten. 

   

Art.  71 
Gebühren 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

1 Für gesteigerten Gemeingebrauch 
und Sondernutzung können Gebühren 
erhoben werden. 

    

2 Die Trägerschaft des öffentlichen 
Verkehrs ist von solchen Gebühren be-
freit. 

    

 3 Der Regierungsrat kann durch Verord-
nung weitere Ausnahmen von der Gebüh-
renerhebung vorsehen. 

   

 Art.  71a 
Bemessung 

   

 1  Der Kanton erhebt einmalig oder jähr-
lich Gebühren bis 50'000 Franken und be-
rücksichtigt bei der Bemessung 

   

 a die mit der Bewilligung oder Konzession 
verbundenen wirtschaftlichen Vorteile, 

   

 b das Interesse der Gebührenpflichtigen,    

 c die Nachteile für das öffentliche Eigen-
tum. 

   

 2  Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-
ten und die Tarife für die Benutzung der 
Kantonsstrassen durch Verordnung.  

   

 3  Die Gemeinden erlassen einen Gebüh-
rentarif für die Strassen in ihrer Hoheit. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

Art.  75 
Strassenentwässerung 
1. Grundsätze 

    

1 Das von der Strasse natürlich abflies-
sende Wasser ist vom anstossenden 
Grundeigentum aufzunehmen. 

1 Das von der Strasse Lässt das Gewäs-
serschutzrecht eine Versickerung zu, 
müssen die anstossenden Grundstücke 
das natürlich abfliessende Wasser ist vom 
anstossenden Grundeigentum aufzuneh-
menStrassenabwasser von öffentlichen 
Strassen aufnehmen. 

   

2 Die Eigentümerin oder der Eigentü-
mer der Strasse hat das Strassenwas-
ser in Entwässerungsanlagen zu fas-
sen und wegzuleiten (künstliche Ent-
wässerung), wenn 

2 Aufgehoben.    

a auf dem anstossenden Grundeigen-
tum zur Aufnahme des Wassers 
künstliche Durchleitungsanlagen nö-
tig wären, 

    

b anstossende Kulturen durch ver-
schmutztes Wasser stark befahrener 
Strassen beeinträchtigt würden und 
die künstliche Entwässerung ohne 
unverhältnismässigen Aufwand mög-
lich ist. 

    

 3  Entsteht durch diese Beanspruchung 
des anstossenden Grundstücks ein nam-
hafter Schaden, so wird er vom verursa-
chenden Gemeinwesen behoben oder 
entschädigt. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

 4  Können sich die Beteiligten über die 
Entschädigungshöhe nicht einigen, ent-
scheidet das Enteignungsgericht. 

   

Art.  76 
2. Künstliche Entwässerung 

    

1 Für die künstliche Entwässerung gilt: 1 Für dieIst eine künstliche Entwässerung 
gilt:erforderlich, ist die Durchleitung durch 
privates Grundeigentum gegen vollen Er-
satz des verursachten Schadens zu dul-
den. 

   

a Die Anlagen sind Bestandteile der 
Strasse und sie sind von der Eigen-
tümerin oder dem Eigentümer der 
Strasse zu unterhalten. 

a Aufgehoben.    

b Die Durchleitung durch privates 
Grundeigentum ist gegen vollen Er-
satz des verursachten Schadens zu 
dulden. 

b Aufgehoben.    
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

c Die Eigentümerin oder der Eigentü-
mer einer öffentlichen Kanalisations-
leitung ist verpflichtet, das Strassen-
abwasser zu übernehmen, wenn die 
Anlage dazu geeignet ist und aus der 
Sicht des Gewässerschutzes keine 
vorteilhaftere Massnahme möglich 
ist. Die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer der Strasse bezahlt dafür die 
einmaligen und wiederkehrenden 
Gebühren nach Gemeindereglement. 
Die Eigentümerin oder der Eigentü-
mer der Strasse erstellt und unterhält 
die Strasseneinlaufschächte und Ab-
leitungen bis zur öffentlichen Kanali-
sationsleitung. 

c Aufgehoben.    

 2 Die Eigentümerin oder der Eigentümer 
einer öffentlichen Kanalisationsleitung ist 
verpflichtet, das Strassenabwasser zu 
übernehmen, wenn die Anlage dazu ge-
eignet ist und aus der Sicht des Gewäs-
serschutzes keine vorteilhaftere Mass-
nahme möglich ist. Die Eigentümerin oder 
der Eigentümer der Strasse bezahlt dafür 
die einmaligen und wiederkehrenden Ge-
bühren nach Gemeindereglement. 

   

Art.  77 
3. Schadenersatz 

Art.  77 Aufgehoben.    
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

1 Die Eigentümerin oder der Eigentü-
mer der Strasse hat für namhaften 
Schaden aufzukommen, der durch ab-
fliessendes Strassenwasser verursacht 
wird. Streitigkeiten entscheidet das 
Enteignungsgericht. 

    

Art.  83 
Lichtraumprofil 

    

1 Der Raum über der Fahrbahn von öf-
fentlichen Strassen einschliesslich des 
Raums seitlich zum Fahrbahnrand 
(lichte Breite) ist bis auf eine Höhe von 
mindestens 4,50 Metern frei zu halten. 
Bei Versorgungsrouten kann der Re-
gierungsrat eine Höhe von bis zu 5,50 
Metern vorschreiben. 

1 Der Raum über der Fahrbahn von öffent-
lichen Strassen, einschliesslich des 
Raums seitlich zum Fahrbahnrand (lichte 
Breite), ist bis auf eine Höhe von mindes-
tens 4,50 Metern frei zu haltenfreizuhal-
ten. Bei Versorgungsrouten kann der Re-
gierungsrat eine Höhe von bis zu 5,50 
Metern vorschreiben. 

   

2 Der Raum über Fuss-, Geh- und 
Radwegen ist in der Regel bis auf eine 
Höhe von 2,50 Metern frei zu halten. 

2 Der Raum über Fuss-, Geh- und Radwe-
gen ist in der Regel bis auf eine Höhe von 
2,50 Metern frei zu haltenfreizuhalten. 
[FR: unverändert] 

   

3 Die lichte Breite ist auf einer Breite 
von 0,50 Metern freizuhalten. 

3 Die lichte BreiteDer an die Fahrbahn an-
grenzende seitliche Raum ist auf einer 
Breite von 0,50 Metern freizuhalten. 

   

Art.  85 
Zugänge und Zufahrten 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

1 Zugänge, Zufahrten, Weganschlüsse 
und Einmündungen aller Art auf öffent-
liche Strassen, ihre Erweiterung und 
gesteigerte Benutzung bedürfen der 
Bewilligung des zuständigen Gemein-
wesens. 

Rückweisung an die Kommission 
SVP (Freudiger) 
 
Rückweisung an die Kommission um zu 
prüfen, den Tatbestand der wesentlichen 
Änderungen für das Erfordernis einer 
Strassenanschlussbewilligung auf solche 
zu beschränken, welche relevante Auswir-
kungen auf die Verkehrssicherheit haben. 
 
1 Zugänge, Zufahrten, Weganschlüsse 
und Einmündungen aller Art auf öffentli-
che Strassen, ihre Erweiterung und ge-
steigerte Benutzung sowie deren wesent-
liche Änderung bedürfen der Bewilligung 
des zuständigen Gemeinwesens. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Le-
sung 

Antrag Kommissions-
minderheit 

2 Pro Grundstück wird in der Regel nur 
ein Strassenanschluss bewilligt. 

    

3 Die Kosten eines neuen oder geän-
derten Strassenanschlusses und der 
Anpassung der Strasse trägt die inte-
ressierte Grundeigentümerin oder der 
interessierte Grundeigentümer. 

    

4 Wird einem Grundstück durch Verbot 
oder durch Veränderung der öffentli-
chen Strasse der Zutritt oder die Zu-
fahrt entzogen, so hat das zuständige 
Gemeinwesen für eine andere Verbin-
dung mit dem öffentlichen Strassen-
netz zu sorgen oder eine angemes-
sene Entschädigung zu leisten. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

Art.  86 
Ausführungsbestimmungen 

    

1 Der Regierungsrat erlässt durch Ver-
ordnung die zum Vollzug notwendigen 
Vorschriften, insbesondere über 

    

a den Strassenbegriff und die Stras-
senbestandteile, 

    

b die Änderung der Strasseneinreihung 
und die Aufhebung von Strassen, 

    

c die Versorgungsrouten,     

d den Strassenplan und das Strassen-
planverfahren, 

    

e den Landerwerb, die Enteignung, die 
Eigentumsbeschränkungen und die 
vorzeitige Besitzeinweisung, 

    

f die kleinen Strassenvorhaben der Ge-
meinden, 

    

g die Fuss- und Wanderwege,     

h die Velorouten, h die VeloroutenVelowege,    

i die Verteilung des Anteils der Erträge 
der LSVA und der Motorfahrzeug-
steuer auf die Gemeinden, 

i Aufgehoben.    

k die Strassenabstände,     

l die Strassenreklamen,     
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

m die Staatsbeiträge,     

n die Signalisation und die Markierung.     

Art.  87 
Bau- und Verkehrsdirektion 

    

1 Die zuständige Stelle der BVD voll-
zieht die Gesetzgebung von Bund und 
Kanton, soweit die Gesetzgebung nicht 
andere Organisationseinheiten für zu-
ständig erklärt. 

    

 2  Sie kann die Gemeinden und die Pla-
nungsregionen bzw. Regionalkonferenzen 
bei ihren Aufgaben im Bereich Langsam-
verkehr durch fachliche Beratung und In-
formation unterstützen. 

   

Art.  88 
Gemeinden 

    

1 Die Gemeinden vollziehen dieses 
Gesetz, seine Ausführungsbestimmun-
gen und die darauf gestützt erlassenen 
Verfügungen bei Gemeindestrassen, 
Privatstrassen im Gemeingebrauch, 
Fuss- und Wanderwegen sowie Rad-
wegen, soweit der Vollzug nicht dem 
Kanton obliegt. 

1 Die Gemeinden vollziehen dieses Ge-
setz, seine Ausführungsbestimmungen 
und die darauf gestützt erlassenen Verfü-
gungen bei Gemeindestrassen, Pri-
vatstrassen im Gemeingebrauch, Fuss- 
und Wanderwegen sowie RadwegenVelo-
wegen, soweit der Vollzug nicht dem Kan-
ton obliegt. 

   

Art.  89 
Aufsicht über die Gemeinden 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

1 Die zuständige Stelle der BVD beauf-
sichtigt den Vollzug dieses Gesetzes 
durch die Gemeinden. 

1 Die zuständige Stelle der BVD beauf-
sichtigt den Vollzug dieses Gesetzesdes 
Bundesrechts durch die Gemeinden. 

   

2 Vernachlässigt eine Gemeinde trotz 
Mahnung ihre Vollzugspflichten und 
werden dadurch öffentliche Interessen 
gefährdet, so kann an ihrer Stelle die 
zuständige Stelle der BVD die erfor-
derlichen Massnahmen treffen. Die 
Gemeinde trägt die Kosten. 

    

      T1 Übergangsbestimmung der Än-
derung vom xxx 

        

 Art.  T1-1 
Vermeidung mehrfacher Staatsbeiträge 

Geltendes Recht  Ergebnis der ersten 
Lesung 

 1  Artikel 60b ist auf Agglomerationspro-
gramme ab der vierten Generation an-
wendbar. 

   

 II.    

 Der Erlass 437.11 Kantonales Sportförde-
rungsgesetz vom 07.12.2021 (KSpoFöG) 
(Stand 01.08.2022) wird wie folgt geän-
dert: 

   

Art.  12 
Mobilität 

    

1 Der Kanton kann     

https://www.belex.sites.be.ch/data/437.11/de
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

a die Koexistenz des Fussverkehrs, 
Wanderns, Velofahrens und Reitens 
sowie von weiteren Sportaktivitäten, 
anderen Nutzungen auf den in Plä-
nen festgelegten Langsamverkehrs-
wegen und von Aktivitäten, die nicht 
auf Wegen ausgeübt werden, för-
dern, 

a Aufgehoben.    

b Gemeinden bei der Umsetzung von 
Massnahmen auf Gemeinde- oder 
Privatstrassen beratend unterstüt-
zen, 

    

c Beiträge an Gemeinden zur Förde-
rung der Bewegung auf dem Velo o-
der fahrzeugähnlichen Geräten aus-
richten, 

    

d die Gemeinden dabei unterstützen, 
dass der Schulweg vermehrt zu Fuss 
oder per Velo zurückgelegt wird. 

    

     

 1a Er kann die Koexistenz des Fussver-
kehrs, Wanderns, Velofahrens und Rei-
tens sowie von weiteren Sportaktivitä-
ten, anderen Nutzungen auf den in Plä-
nen festgelegten Langsamverkehrswe-
gen und von Aktivitäten, die nicht auf 
Wegen ausgeübt werden, fördern. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit1 Minderheit 

 1b Er unterstützt die Gemeinden sowie die 
Planungsregionen bzw. Regionalkonfe-
renzen beim Informieren der Nutzerin-
nen und Nutzer in Zusammenhang mit 
Velowegen gemäss Artikel 45 Absatz 2 
des Strassengesetzes vom 4. Juni 2008 
(SG)1, die auch für die Nutzung durch 
den Fussverkehr bzw. das Wandern 
vorgesehen sind. 

   

2 Er analysiert die Wirkung der Mass-
nahmen und kommuniziert die Resul-
tate in geeigneter Form. 

    

 III.    

      Keine Aufhebungen.         

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 

   

 Bern, 29. November 2022 Bern, 6. April 2023 Bern, 10. Mai 2023 

 Im Namen des Grossen Rates 
Der Präsident: Schlup 
Der Generalsekretär: Trees 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: von Arx 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Die Präsidentin: Häsler 
Der Staatsschreiber: 
Auer 
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1 BSG 732.11 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/732.11

